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Ar. 34.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg, betreffend Änderung des Marl-

gesetzes vom 20 . April 1873.
Oldenburg, den 3. Mai 1927.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtages als Gesetz für den Landesteil Oldenburg, was folgt:

Das Markgesetz vom 20. April 1873 wird wie folgt
geändert:

In Artikel 3 Z 2 des Markgesetzes werden die Worte
„wenn und soweit es dazu später nicht mehr gebraucht wird"
gestrichen und als Absätze2—4 folgende Bestimmungen
hinzugesetzt:

(2) Über die zum allgemeinen Gebrauch ausgeschiedenen
Grundstücke darf nur anderweit verfügt werden, soweit es
mit dem Zweck, für den sie ausgeschieden sind, vereinbar
ist, insbesondere dürfen sie nur veräußert werden, wenn sie
für den Zweck, für welchen sie ausgeschieden sind, nicht
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mehr gebraucht werden , oder die Fortsetzung dieses Ge¬

brauchs bei der Veräußerung sichergestellt ist . Diese Ver¬

fügungsbeschränkung findet keine Anwendung , wenn die

Inanspruchnahme der Grundstücke für andere öffentliche

Zwecke , als wofür sie ausgeschieden sind , erforderlich wird.

(3)  Streitigkeiten über die Zulässigkeit der ander¬
weitigen Verfügung über diese Grundstücke werden von den

Ämtern entschieden.

(4 ) Die Bestimmungen der Absätze 1 — 3 finden keine
Anwendung auf Grundstücke , die als öffentliche Wege oder
Wasserzüge in das Eigentum der Wegepflichtigen oder der
Wasseracht übergegangen sind.

Oldenburg , den 3 . Mai 1927.

Staatsministerium.
(Siegel .) v . Finckh . vr . Driver.

Ott.
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